
Satzung des Vereins "MediationsZentrum Berlin"
(in der Fassung vom 18.11.2005, geändert am 27.02.2006 und geändert am 29.05.2006)

§ 1 Name,  Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „MediationsZentrum Berlin“
(mit dem Zusatz e.V. nach Eintragung in das Vereinsregister beim AG Charlottenburg).

2. Sitz des Vereins ist Berlin.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Zwecke des Vereins sind die Förderung:

a) der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der Wissenschaft  und Forschung 
auf dem Gebiet der Mediation,

b) der Begegnungen zwischen Deutschen und Ausländern in Deutschland durch die 
Formen der Gemeinwesenmediation sowie

c) der Kriminalprävention insbesondere durch die Formen der Schulmediation.

Mediation  ist  eine  besondere  Form  der  Vermittlung  in  oder  der  Vermeidung  von 
Konflikten,  die  den  Streitbeteiligten  hilft,  Konflikte  eigenverantwortlich  und 
einvernehmlich  zu  beiderseitigem  Vorteil  zu  lösen  oder  zu  vermeiden. 
Gemeinwesenmediation dient der Lösung und Vermeidung von Konflikten insbesondere 
in Stadtteilen und Nachbarschaften. In Schulen dient diesem Ziel die Schulmediation. 

2. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Mitwirkung an 
sowie die Durchführung und Unterstützung von:

a)  Aus-,  Fort-  und  Weiterbildungsveranstaltungen  für  Mediatoren  und Bürger,
         insbesondere auch ausländische Mitbürger, auf dem Gebiet der Mediation,

b)   Mediationskursen für Lehrkräfte sowie Toleranz- und Konfliktlotsenprogrammen
          für Schüler,

c)   wissenschaftlichen  Veranstaltungen  und  Untersuchungen  auf  dem Gebiet  der
         Mediation in Zusammenarbeit mit Hochschulen,

d)   gewaltpräventiven Veranstaltungen in Zusammenarbeit  mit Polizeidienststellen,
         Schulen, Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftseinrichtungen,

e)   die Einrichtung einer anerkannten Gütestelle im Sinne von § 15 a EGZPO.

3. Der Verein verfolgt seine Zwecke neutral und unabhängig.
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§ 3 Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes  »Steuerbegünstigte  Zwecke« der  Abgabenordnung (AO 77 §§ 51 -  68).  
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

3. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 

4. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann werden, wer den Verein in seinen Satzungszielen unterstützt.

2. Die  Aufnahme  eines  Mitglieds  setzt  dessen  schriftlichen  Aufnahmeantrag  an  den 
Vereinsvorstand voraus. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Die Entscheidung 
wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt, eine Ablehnung braucht nicht begründet zu 
werden. 

3. Ehrenmitglieder können solche Personen werden, die sich in besonderer Weise um den 
Verein verdient  gemacht haben. Die Ernennung erfolgt  auf  Vorschlag des Vorstandes 
durch die Mitgliederversammlung.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

1. Die Mitglieder  zahlen  Beiträge  in  Höhe und Fälligkeit  nach  der  Beitragsordnung.  Die 
Beitragsordnung wird einmal jährlich auf der Mitgliederversammlung überprüft.

2. Mitglieder, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind, kann der Beitrag für 
die Zeit der Notlage teilweise oder ganz erlassen werden. Über einen entsprechenden 
schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand.

3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder mit den Tod des Mitgliedes bzw. 
mit der Auflösung der juristischen Person. 

2. Ein Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Er ist zum Schluss 
eines  Kalenderhalbjahres  unter  Einhaltung  einer  Kündigungsfrist  von  einem  Monat 
zulässig.
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3. Ein Mitglied kann vom Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden, wenn es 
a) gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwerwiegend verstößt oder 
b) trotz Mahnung mit dem Beitrag für 12 Monate im Rückstand bleibt.

4. Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf Vermögensanteile oder Beitrags-
rückzahlung.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

der Vorstand
die Mitgliederversammlung

§ 8 Vorstand

1. Die Geschäfte des Vereins führt der Vorstand, der sich zusammensetzt aus:

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Kassenwart/in

2. Der  Vorstand gemäß §  26 BGB besteht  aus  der/dem 1.  und 2.  Vorsitzenden.  Jedes 
Vorstandsmitglied ist berechtigt, den Verein allein zu vertreten. Im Innenverhältnis wird 
bestimmt, dass der 2. Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden von seiner 
Vertretungsmacht Gebrauch machen darf.

3. Der Vorstand führt die Geschäfte. Hierfür erhält er die notwendigen Auslagen vergütet.

4. Die in der Vorstandssitzung gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

6. Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln für die Dauer von zwei Jahren von der 
Mitgliederversammlung  gewählt.  Wiederwahl  ist  mehrfach  zulässig.  Wählbar  sind 
Vereinsmitglieder. 

7. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis durch Neuwahl Nachfolger bestimmt sind.

8. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig. Er hat vorallem die 
folgenden Aufgaben:

Führung der laufenden Geschäfte des Vereins,
Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung,
Beschlussfassung über die Aufnahme, Streichung und den Ausschluss von Mitgliedern 
bzw. die Aufnahme von Ehrenmitgliedern,
Entscheidung über konkrete Projekte und Maßnahmen des Vereins
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§ 9 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organe des Vereins.

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, zu Beginn des 
Geschäftsjahres im ersten Quartal, vom Vorstand schriftlich 10 Tage vor dem 
anberaumten Termin und mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen.

3. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

5. Beschlüsse werden im allgemeinen mit  einfacher  Mehrheit  der  abgegebenen gültigen 
Stimmen  gefasst.  Eine  Satzungsänderung  oder  die  Auflösung  des  Vereins  oder  die 
Abberufung  eines  Vorstandsmitgliedes  kann  nur  mit  einer  Mehrheit  von  3/4  der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden, wenn mindestens 50 % 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

6. Außerordentliche  Mitgliederversammlungen  kann  der  Vorstand  jederzeit  einberufen, 
wenn  das  Interesse  des  Vereins  es  erfordert.  Er  muß  eine  solche  Versammlung 
einberufen,  wenn  sie  von  mindestens  einem  Zehntel  der  Mitglieder  schriftlich  unter 
Angabe des Grundes beantragt wird.

7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
jeweiligen  Versammlungsleiter  und  dem  Protokollführer  zu  unterzeichnen  ist  und  im 
Original aufbewahrt wird.

§ 10 Auflösung des Vereins

1. Die  Auflösung  des  Vereins  kann  nur  in  einer  zu  diesem  Zweck  einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Sie kann nur mit der in § 8 (5) festgelegten 
Stimmenmehrheit beschlossen werden.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 
das Vermögen des Vereins an den Stadtteilverein Tiergarten e.V., 10785 Berlin, der es 
unmittelbar  und ausschließlich für  gemeinnützige Zwecke zugunsten von Kindern und 
Jugendlichen zu verwenden hat.
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§ 11 Haftungsausschluss

1. Die Haftung des Vereins beschränkt sich auf eine vorsätzliche Pflichtverletzung durch die 
Mitglieder des Vorstandes. Die Haftung für fahrlässiges Verhalten der Organe sowie für 
jedwedes  Verschulden  der  Erfüllungsgehilfen  gegen  die  Vereinsmitglieder  wird 
ausgeschlossen. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche der Vereinsmitglieder 
gegen  den  Verein  bzw.  gegen  handelnde  Vereinsmitglieder  bestehen,  hat  der 
Geschädigte auch das Verschulden des für den Verein Handelnden und die Kausalität 
zwischen  Pflichtverletzung und Schaden zu beweisen.  Eine  unmittelbare  Haftung der 
Vereinsmitglieder,  insbesondere  des Vorstandes,  für  Schadensersatzansprüche gegen 
den Verein ist ausgeschlossen.
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